V e r t r a g

Zwischen
der Stadt Dettelbach, Luitpold-Baumann-Straße 1, 97337 Dettelbach
– im folgenden Aufgabenträgerin oder Auftraggeberin (AG) genannt –
vertreten durch den Ersten Bürgermeister Matthias Bielek
und
dem Unternehmen X
– im folgenden Auftragnehmer (AN) genannt –

wird folgender Vertrag geschlossen:
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[bookmark: _Toc215844403]Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist die vollständige Erstellung der Grundlagen der Globalkalkulation für Verbesserungsbeiträge für Entwässerung und Wasserversorgung inkl. der notwendigen Ermittlung der Grundlagen, insbesondere der Aufmaßarbeiten und aller Vorbereitungen für den beschlussfähigen Erlass einer rechtmäßigen Verbesserungsbeitragssatzung für Entwässerung inklusive der beschlussfähigen Anpassung der Entwässerungssatzung der Stadt Dettelbach und inkl. Mithilfe bei der Bekanntmachung sowie der Beratung im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen.
Zugleich sollen die Grundlagenermittlungen für die Globalkalkulation (insbesondere die Aufmaße) auch für mögliche Verbesserungsbeiträge im Bereich Wasserversorgung (Wasserabgabe) dienen.
[bookmark: _Toc215844404]Vertragsbestandteile
Für die Durchführung dieses Vertrages gelten in nachstehender Reihenfolge, die zugleich Rangfolge ist:
(a) Die Bestimmungen dieses Vertrages nebst Anlagen.
(b) Die der Ausschreibung beigefügte Leistungsbeschreibung einschließlich Anlagen.
(c) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen, VOL/B, Stand 23.09.2003.
(d) Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches,
(e) Zu beachten sind ferner alle nationalen und in Bayern geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen und behördlichen Verfügungen, die Bezug zum Vertragsgegenstand haben, in der jeweils geltenden Fassung.
(f) Das Angebot des AN vom … 
Liefer-, Vertrags- und Zahlungsbedingungen des AN sind nicht Vertragsbestandteil.
[bookmark: _Toc215844405]Stufenweise und abschnittsweise Beauftragung
Der Auftrag wird aufgeteilt in zwei Satzungsgebiete, nämlich Satzungsgebiet 1 (Stadt Dettelbach mit allen Stadtteilen außer Mainfrankenpark) und Satzungsgebiet 2 (Mainfrankenpark)
Die Beauftragung erfolgt innerhalb der Satzungsgebiete stufenweise wie folgt, wobei mit diesem Vertrag zunächst nur die Stufe 1 für beide Satzungsgebiete beauftragt wird, inhaltlich richten sich die Stufen nach der Leistungsbeschreibung und werden nachfolgend nur stichpunktartig wiedergegeben:
· ALLGEMEIN (Bestandteil aller Stufen): Beratung und Hilfestellung bei der rechtlichen Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen, insbesondere bei der Erstellung der Verbesserungsbeitragssatzung durch den Auftraggeber.
· Stufe 1: Erfassung von Grundstücks- und Geschossflächen zur Beitragsberechnung gemäß Leistungsbeschreibung
· Stufe 2: Erstellen der Globalkalkulation 
nach der im Zeitpunkt der Erstellung gültigen Gesetzgebung und Rechtsprechung mit allen dazugehörigen und erforderlichen Arbeitsschritten auf Basis der aktuellen Daten gem. Leistungsbeschreibung.
· Stufe 3: Erstellung des Entwurfs der der Verbesserungsbeitragssatzung und ggf. Anpassung der Entwässerungssatzung sowie Unterstützung bei allen die Wirksamkeit der Satzung erfordernden Maßnahmen z.B. Veröffentlichung etc. gem. Leistungsbeschreibung
· Stufe 4: Entwurf entsprechender Beitragsbescheide für die endgültigen Beiträge inkl. Erstellung eines Serienbriefmasters gem. Leistungsbeschreibung
· Stufe 5: Zuarbeit für die Bearbeitung von Einwendungen/Widersprüchen gem. Leistungsbeschreibung
Dem AG steht es frei, weitere Stufen abzurufen. Der AN hat keinen Anspruch auf Beauftragung mit weiteren Stufen. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN kein Mehrhonorar ableiten. Es können einzelne Stufen, insbesondere die optionalen Stufen 2 und 3, auch vollständig entfallen.
Der Abruf weiterer Stufen hat schriftlich zu erfolgen. Die Erfüllung der Leistungen der weiteren Stufen soll binnen 6 Monaten nach deren Beauftragung abgeschlossen sein. 
Optionale Leistungen: Es steht dem AG frei, optionale Leistungen abzurufen. Der Abruf hat schriftlich zu erfolgen.
[bookmark: _Toc215844406]Leistungsort, Ortstermine
Die Leistung ist unverzüglich nach Auftragserteilung zu beginnen. Die Leistung der Stufe 1 ist bis 2028 abzuschließen. Die Leistung der Stufe 2 bzw. bei Nichtbeauftragung der Stufen 2 und 3 die Stufe 4 ist bis 6 Monate nach Beauftragung abzuschließen.
Erfüllungsort ist die Stadt Dettelbach.
Der AN hat auch an Terminen (Besprechungsterminen, Informationsveranstaltungen, Gremientermine usw.) in der Stadt Dettelbach teilzunehmen. Diese Ortstermine werden rechtzeitig abgestimmt, die Durchführung eines Ortstermins innerhalb von 3 Werktagen muss jedoch gewährleistet sein.
Der AN hat unverzüglich nach Auftragsvergabe einen Ablaufplan dem AG zu liefern. Der AN hat die Grundstücksaufnahme spätestens neun Monate nach Beauftragung abzuschließen. 
[bookmark: _Toc215844407]Unteraufträge
Die Auftragnehmerin muss die Leistung grundsätzlich im eigenen Unternehmen erbringen. Bei Übertragung von Leistungen an Unterauftragnehmer ist die Zustimmung der AG einzuholen und der betreffende Auftragsumfang der Ausführenden und der Ausführungsort dafür zu benennen.
[bookmark: _Toc215844408]Vergütung, Zahlungsbedingungen, Abrechnung
Die Vergütung richtet sich nach dem Angebot des AN vom … In der Vergütung sind die Nebenkosten und Reisekosten inkludiert. Optionale Leistungen werden nur bezahlt, wenn sie schriftlich beauftragt wurden.
Die Vergütung wird fällig mit Abnahme und ordnungsgemäßer Rechnungsstellung.
Der AN ist jedoch berechtigt, in angemessenen Abständen Abschlagszahlungen für erbrachte Leistungen zu verlangen, max. jedoch bis zu 90 % der gesamten Vergütung.
[bookmark: _Toc215844409]Haftung/Gewährleistung:
Die Haftung des AN richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und beträgt 3 Jahre (Regelverjährung).
[bookmark: _Toc215844410]Geltendes Recht, Gerichtsstand:
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Für den Gerichtsstand gilt § 19 VOL/B.
[bookmark: _Toc215844411]Schriftform, Telefax, Scan
Vertragsrelevante Dinge wie zusätzliche Leistungen oder Änderungen der Ausführung bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenreden gelten als nicht getroffen.
Die telekommunikative Übermittlung per Telefax oder Email mit gescanntem Dokument (Scan mit Unterschrift) gilt als ausreichend.
[bookmark: _Toc215844412]Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen sowie des Vertrags davon unberührt. Die Parteien verpflichten sich jedoch, die nichtige Bestimmung durch eine einschlägige gesetzliche Regelung oder bei deren Fehlen durch eine Regelung zu ersetzen, die der nichtigen Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis gleichkommt.


…, den __________________


	Die Auftraggeberin:
Stadt Dettelbach



Erster Bürgermeister Matthias Bielek
	Der Auftragnehmer:
Für Angebot: einfache Signatur, d. h. textliche Widergabe eines Namens einer natürlichen Person UND des Auftragnehmers (zu beauftragende Firma, also z. Z. Hans Meier, Geschäftsführer, Huber GmbH)






Anlagen:
· Leistungsbeschreibung
· Angebot des AN vom …

